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anderen Erlasse, insbesondere der Sozialversicherungsgesetzgebung, die neu vorge-
schlagenen Begriffe übernommen werden sollten. Zudem sollten die mit diesen Ände-
rungen verbundenen Kosten geschätzt und dargestellt werden. 

Postulatsbericht vom 15. September 2023 «Sprachliche Modernisierung des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung». 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen 
Abschreibung.   
2021 M 19.4404 Assistenzhunde auch für kranke Kinder und Jugendliche 

(Damian Müller) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf zu 
unterbreiten, der die Grundlage schafft, dass die Invalidenversicherung (IV) auch für 
kranke Kinder und Jugendliche Assistenzhunde wie beispielsweise Epilepsie-Begleit-
hunde bezahlt. Heute werden Beiträge nur an Erwachsene ausgerichtet. 

Der Anhang der Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die 
Invalidenversicherung (HVI; SR 831.232.51) wurde angepasst. Die Verordnungsän-
derung vom 14. November 2023 (AS 2023 677) tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.   
2021 M 20.3687 Social-Media-Kampagne gegen Mobbing und Cybermobbing 

bei Kindern und Jugendlichen (Yvonne Feri) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Kampagne zu lan-
cieren, welche Kinder und Jugendliche für die negativen Folgen von Mobbing und 
Cybermobbing sensibilisiert sowie auf mögliche strafrechtliche Folgen hinweist. Im 
Sinne einer Täterinnen- und Täterprävention soll dabei insbesondere auf die Täterin-
nen und Täter sowie die Zuschauenden fokussiert werden. 

Die Social-Media-Kampagne «Not a Joke» wurde im Sommer 2023 in Kooperation 
mit Pro Juventute und der Schweizerischen Kriminalprävention erfolgreich durchge-
führt. Mit der Kampagne wurden 13- bis 20-jährige Jugendliche via TikTok und Ins-
tagram für die Themen Mobbing und Cybermobbing sensibilisiert. 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.   


